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Eine Folge dieser wohlthätigen Rathschläge, wenn sie sachgemäß voll-

zogeil werden, wäre: „mehr Holz, Futter, Vieh, Dünger und Brodfrüchte,
mehr Schutz gegen austrocknende Winde und gegen heiße Sonnenstrahlen,
mehr Wärme im Boden durch die Entwässerung und darum eine etwas

längere Vegetationszeit für landwirthschaftliche Gewächse, höherer Boden-

werth und ein kleineres Minimum des für die Ernährung einer Familie
nothwendigen Besitzstandes/'

Das ist der wesentliche Inhalt der trefflichen Schrift, welche Allen

zu empfehlen ist, die ein Interesse an der Sache haben; sie mögen dann
auch die vieleil Zahlenangaben über die Gelderträge der verschiedenen

Wirthschaftsarten selbst prüfen und wohl beherzigen. Wie mehrmals be-

merkt, hängt die Reutbergwirthschaft mit dem Hofgüterwesen zusammen
und es sind die Ansichten darüber verschieden. Der Eine glaubt, daß
die Verbesserung der Rcutberge schon vorhanden sein würde, wenn freie
Theilbarkeit der Hofgüter bestünde, während ein Anderer das Gegentheil

glaubt und ein Dritter die Verbesserung von den Fortschritten der Land-
und Forstwirthschaft erwartet. Der Herr Verfasser will seine Ansicht
über diese Streitfrage später darlegen, wenn er gründliche Untersuchun-

gen an Ort und Stelle vorgenommen hat Zum Schlüsse sagt er: „Un-
abhängig von dieser Streitfrage steht vor uns das unbestrittene dringende
Bedürfniß einer Verbesserung der Reutbergwirtschaft, und diese Aufgabe
darf die Zentralstelle des landwirthschaftlichen Vereines nicht eher von
der Tagesordnung streichen, als bis es ihren Bemühungen gelungen ist,
einen allgemeinen Eifer zu erweckeil lind die Thatkraft der Hofbauern
zu beleben." Ein Ausspruch, mit welchem der Verfasser dieses Aufsatzes

vollständig übereinstimmt. V.

Litterarisches.

Den Leseril dieser Zeitschrift habeil wir mitzutheilen, daß der im

Jahr 1866 im Drucke herausgegebene Leitfaden für die Bannwar-
tenkurse im Kanton Bern, bearbeitet im Auftrage der Forstdirek-

tion durch F. Fankhauser, Kantonsforstmcister, soeben in zweiter
vermehrter Auflage im Verlage von Jent à Reinert in Bern
erschienen ist.

Wie bekannt wurde schon die erste Auflage dieses zu einem speziellen

Zwecke geschriebeilen Werkchens vom forstlichen Publikum gut aufgenom-
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men und günstig recensirt. Der rasche Absatz, namentlich auch außerhalb
des Kantens, welcher nach 4 Jahren eine neue Auflage uathmendig

machte, ferner die bereits erfolgte Uebersetzung in's Französische, können

ebenfalls als Zeugen seiner praktischen Brauchbarkeit gelten. Weit ent-

sernt, sich mit dem bekannten schweizerisch-nationalen Werke: „Der
Wald, seine Verjüngung, Pflege und Benutzung," das von Oberforst-
meister und Professor Landolt verfaßt und vom schweizerischen Forstver-
ein herausgegeben worden ist, messen oder ihm Eoncurrenz machen zu

wollen, bescheidet sich der Leitfaden des Herrn Funkhäuser auf ein ein-

geschränktes, jedoch nicht unwichtiges Gebiet: auf die möglichst einsteche

und verständliche Belehrung der Bannwarte und kleinen Privatwaldbe-
sitzer in dein, was für ihren Verkehr mit dem Walde zu wissen am

nöthigsten ist.

Eine ziemlich ausführliche Darlegung des Inhaltes der ersten Auf-
läge von Fankhauser's Leitfaden enthält bereits der Jahrgang 1866 die-

ser Zeitschrift (paZ. 140). Verglichen mit der ersten treffen wir in der

neuen Auflage folgende wesentlichen Aenderungen oder Zusätze an: Die
Messung gefällter Baumstämme, namentlich mit Bezug auf Handelsholz,
ist deutlicher und verständlicher behandelt, diejenige stehender Bäume,

wenn auch sehr kurz, neu hinzugefügt und selbst Andeutungen über das

Auszählen und Cubiren von Holzbestäuden gegeben. Das Kapitel über
die „gemischten Bestände" ist ganz neu und dasjenige über Durchfor-
stungen erweitert. Eine bisher vermißte, für die Leser gewiß wiilkom-

mene und neue Beigabe bilden die Tafeln zur Ermittlung des
E u b i k i n h a l t e s von l i e g e n d e m S a g- und Bauholz nach

ganzen Durchmesserzollen und bis auf Längen von 1vL> Fuß; ferner die

H o l z m a s s e n t a f e l n zur Bestimmung des annähernden Cubikinhal-
tes von stehenden Bäumen nach dem Durchmesser in Brusthöhe und der

gemessenen oder geschätzten Höhe.

Wenn man berücksichtigt, daß die ausführlichen Holzmassentafeln

(aus Baieru) für sich allein Fr. 6 kosten, daß auch die gewöhnlichen

Holzkubirungstafeln 1—G/- Fr- Auslage veranlasse«, so wird man den

Preis von 2 Fr 30 Rp. des sauber und gut gedruckten, mit Holz-

schnitten versehenen und um nahezu 2 Druckbogen vermehrten Buches

nicht zu hoch finden. Im Interesse des Forstwesens wünschen wir ihm
einen gedeihlichen Absatz. 8
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